
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Markus Frohnmaier, Dietmar Friedhoff, 
Ulrich Oehme, Dr. Harald Weyel und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/26127 –

Beauftragung und Förderung von Vorhaben und Maßnahmen der
Entwicklungszusammenarbeit – OECD-Förderbereichsschlüssel 15170, 15190
und 24050
(Nachfrage zu den Antworten der Bundesregierung auf die Kleinen Anfragen auf
den Bundestagsdrucksachen 19/25615, 19/25616 und 19/25745)

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Nach Prüfung der Antworten der Bundesregierung auf die Kleinen Anfragen 
auf den Bundestagsdrucksachen 19/25615, 19/25616 und 19/25745 stellen die 
Fragesteller ein weitergehendes Informationsbedürfnis hinsichtlich der vom 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) beauftragten und geförderten Vorhaben und Maßnahmen der Entwick-
lungszusammenarbeit fest. Dies gilt insbesondere für die durch das BMZ be-
auftragten und geförderten Vorhaben und Maßnahmen der Entwicklungszu-
sammenarbeit, welche mit den OECD-Förderbereichsschlüsseln 15170, 15190 
und 24050 versehen wurden oder voraussichtlich versehen werden.

1. Wann versieht das BMZ beauftragte oder geförderte Vorhaben und Maß-
nahmen der Entwicklungszusammenarbeit (alle Modalitäten der Entwick-
lungszusammenarbeit der Bundesregierung) mit einem Förderbereichs-
schlüssel der OECD?

Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) werden im Rahmen der 
Bewilligung bzw. Beauftragung mit einem Förderbereichsschlüssel der OECD 
versehen. Bei Maßnahmen der bilateralen finanziellen Zusammenarbeit (FZ) 
und der bilateralen technischen Zusammenarbeit (TZ) können die Förderbe-
reichsschlüssel bereits im Stadium der Planung erfasst werden.
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a) Zum Zeitpunkt welcher konkreten Handlung wird eine vom BMZ bei 
der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH beauftragte Maßnahme mit einem Förderbereichsschlüssel ver-
sehen?

Es wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

b) Liegt zum Zeitpunkt der Beauftragung eines vorgeschlagenen Moduls 
bei der GIZ GmbH die Zuordnung zu einem Förderbereichsschlüssel 
der OECD bereits fest?

Ja.

c) Sind dem BMZ bereits beauftragte oder geförderte Vorhaben und 
Maßnahmen bekannt, welche nach dem Zeitpunkt der Beauftragung 
der GIZ GmbH durch das BMZ mit einem anderen Förderbereichs-
schlüssel versehen wurden?

In Einzelfällen kann die Zuordnung einer Maßnahme zu einem Förderbereichs-
schlüssel nach der Beauftragung geändert werden, zum Beispiel, wenn nach der 
Beauftragung ein neuer/geänderter Förderbereichsschlüssel durch die OECD 
eingeführt wurde.

d) Welche Organisationseinheit innerhalb des BMZ versieht die beauf-
tragten und geförderten Maßnahmen mit Förderbereichsschlüsseln?

Die Erfassung der Förderbereichsschlüssel erfolgt durch das projektführende 
Referat der jeweiligen Maßnahme.

2. Welche Informationen über die im Jahr 2020 beauftragten oder geförder-
ten Vorhaben und Maßnahmen der deutschen Entwicklungszusammenar-
beit sind nach Auffassung der Bundesregierung über die OECD-Daten-
bank zugänglich?

Informationen zu den im Jahr 2020 beauftragten oder geförderten Vorhaben 
und Maßnahmen werden voraussichtlich Ende 2021 in der OECD-Datenbank 
veröffentlicht.

3. Welche im Jahr 2020 beauftragten oder geförderten Vorhaben und Maß-
nahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit wurden nach Kennt-
nis der Bundesregierung mit den Förderbereichsschlüsseln 15170, 15190, 
und 24050 versehen (bitte nach Förderbereichsschlüssel, Titel der Maß-
nahme bzw. des Vorhabens, Laufzeit, Kosten bzw. Bewilligung, Projekt-
land und beauftragter Durchführungsorganisation bzw. geförderte Organi-
sation aufschlüsseln)?

Es wird auf die Anlage verwiesen. In der Tabelle sind die im Jahr 2020 erfolg-
ten Neubeauftragungen oder Aufstockungen aufgelistet.
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